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1.  Teil

Problemaufriss

§ 1 Vorstand im Spannungsfeld zwischen  
Aufgabenwahrnehmung und Aufgabenübertragung

Über Vorstände von Aktiengesellschaften und die Frage ihrer Verantwort-
lichkeit sollte eigentlich alles gesagt sein. Zu dieser Aussage neigt man zu-
mindest, wenn man die Vielzahl an Stellungnahmen in Zeitschriften, Kom-
mentaren oder Monografien als einzigen Bewertungsmaßstab zugrunde legt. 
Gleichwohl ringen Rechtswissenschaft und Rechtspraxis weiterhin darum, 
wie die verschiedenen Elemente der Vorstandsverantwortlichkeit im Einzel-
nen ausgestaltet werden sollen – besonders exponiert und breit diskutiert ist 
etwa die Thematik der Compliance1. Daher überrascht es auch nicht, dass die 
Frage der Delegation von Aufgaben durch den Vorstand keineswegs abschlie-
ßend geklärt ist. Überraschend ist hingegen, dass sich der juristische Diskurs 
diesem Thema jedenfalls in jüngster Zeit nur vereinzelt tiefgreifend gewid-
met hat.2 

Die nur stiefmütterliche Behandlung der Delegation steht in auffallendem 
Widerspruch zu ihrer Bedeutung für das praktische Vorstandsleben: Führt 
man sich vor Augen, welchen Umfang die aktienrechtliche Organisation ein-
nimmt, so ist klar, dass der Vorstand faktisch unmöglich alle Aufgaben selbst 
erfüllen kann. Er ist also zwingend auf die Delegation als Organisationsmit-

1  Die der Compliance gewidmete Aufmerksamkeit in Rechtsprechung, Literatur 
und Öffentlichkeit sucht in der Tat ihresgleichen. Das schlägt sich auch in der kaum 
noch überschaubaren Diskussion um ihren Pflichteninhalt nieder. Aus der Rechtspre-
chung hervorzuheben ist das Siemens/Neubürger-Urteil des LG München I ZIP 2014, 
570. In Reaktion darauf siehe die Ausführungen von Bachmann, ZIP 2014, 579 ff.; 
Seibt/Cziupka, DB 2014, 1598 ff. Zur allgemeinen Kritik Koch, in: Hüffer/Koch, § 76 
Rn. 11 f.: „Nie versiegender Pflichtenquell“. Anschaulich auch Holle, Legalitätskon
trolle, S. 1 ff.; Unmuth, AG 2017, 249 ff., 255 ff., dessen Beitrag im Übrigen eine 
Übersicht zu öffentlich diskutierten Skandalfällen und den Reaktionen der Unterneh-
men enthält. Mit einem detaillierten geschichtlichen Überblick zur Compliance Har-
barth/Brechtel, ZIP 2016, 241 ff. Mit einem Überblick zu den Fragen der Organhaf-
tung im Allgemeinen auch Bachmann, BB 2015, 771 ff.; außerdem Fleischer, NJW 
2009, 2337 ff.

2  Vgl. etwa Koch, in: 50 Jahre AktG, S. 65, 100 f.; Seibt, FS K.  Schmidt, 2009, 
S. 1463 ff. 
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tel angewiesen.3 In der Praxis wird die Delegation auch ganz selbstverständ-
lich gelebt, indem der Vorstand Aufgaben an einzelne Vorstandsmitglieder, 
Mitarbeiter oder gesellschaftsexterne Delegationsadressaten (auch Delega
tionsempfänger oder Delegatare genannt)4 weiterreicht.5 

Diese Praxis spiegelt das Aktiengesetz allerdings nicht wider: Einzig § 77 
Abs. 1 S. 2 AktG deutet an, dass der Vorstand eine interne Geschäftsvertei-
lung vornehmen darf. Zu ihren Grenzen oder den weiteren Delegationsfor-
men schweigt das Gesetz. Es deutet bei kursorischem Blick sogar in die 
entgegengesetzte Richtung: Nach dem aktienrechtlichen Organisationsgefüge 
liegt die Steuerung der Gesellschaft ausschließlich beim Vorstand, da ihm 
das Gesetz gemäß § 76 Abs. 1 AktG die eigenverantwortliche Leitung über-
trägt. Somit ist jedes „Rädchen“ in der Aktiengesellschaft, von der Vorstands
ebene bis hin zur kleinsten Betriebseinheit, seine „Angelegenheit“ und daher 
„Chefsache“6. Diese Aufgabenbeschreibung begründet durchaus Zweifel an 
der Zulässigkeit der Delegation – auch wenn sie sich in Anbetracht der Auf-
gabenfülle zugleich als Fehlermeldung liest. Im Hinblick auf die Rechte von 
Aufsichtsrat und Hauptversammlung ist ebenfalls fraglich, ob die Delegation 
mit dem aktienrechtlichen Organisationsgefüge vereinbar ist. Immerhin ver-
leiht das Aktiengesetz diesen Organen zumindest Einwirkungsrechte auf die 
Geschäftsführung. Überträgt der Vorstand Aufgaben, könnte dies daher so-
wohl seine Funktion als auch die Rechte von Aufsichtsrat und Hauptver-
sammlung verletzen. 

Daneben ist auch ein Verstoß gegen das Haftungssystem des § 93 AktG 
denkbar. Durch die Aufgabenübertragung verschiebt sich nämlich die Verant-
wortlichkeit des Vorstands und lässt eine Verantwortungsflucht befürchten:7 

3  Exemplarisch Boesebeck, JW 1938, 2525, 2527; Dreher, FS Hopt, 2010, S. 517, 
526; Froesch, DB 2009, 722, 723; Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit, § 93 Rn. 38 f.; 
Kort, in: Großkomm. AktG, § 76 Rn. 49; Schiessl, ZGR 1992, 64, 80; Wettich, Vor-
standsorganisation, S. 39, 87 f., 177.

4  Siehe zu diesen Termini Dreher, FS Hopt, 2010, S. 517, 528 ff.: Delegationsemp-
fänger oder auch Delegatar; Seibt, FS K. Schmidt, 2009, S. 1463, 1482: Delegations-
empfänger.

5  Vgl. zu den Delegationsformen statt aller Seibt, FS K.  Schmidt, 2009, S. 1463, 
1472, der eine Typologie der Delegationsfälle vornimmt. 

6  Vgl. zu dieser Begrifflichkeit, namentlich im Kontext der Compliance, Fleischer, 
NZG 2014, 321, 323; Schmidt-Housson, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler, § 6 Rn. 15.

7  Rechtstatsächlich besteht ohnehin ein Unbehagen gegenüber Vorständen und ih-
rer Verantwortung für Fehltritte, das durch verschiedene Skandale der letzten Jahre 
genährt wurde, vgl. etwa mit Zeittabelle http://www.zeit.de/wirtschaft/diesel-skandal-
volkswagen-abgase, zuletzt abgerufen am 25.07.2019; https://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/libor-skandal-deutsche-bank-soll-milliarden-euro-zahlen-1.2429053, zuletzt 
abgerufen am 25.07.2019; http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/siemens-daim 
ler-ferrostaal-die-groessten-korruptions-faelle-fotostrecke-127536.html, zuletzt abge-
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So rückt an die Stelle der unmittelbaren Handlungspflicht eine Überwa-
chungspflicht. Der Vorstand ist infolgedessen verantwortlich für eine pflicht-
widrige Überwachung, nicht aber für eine pflichtwidrige Aufgabenerfüllung 
durch den Delegationsempfänger.8 Sowohl den Argumenten für als auch ge-
gen die Delegation kann eine gewisse Überzeugungskraft nicht abgesprochen 
werden. Den Vorstand stellt dieser Befund vor das Dilemma, gleichermaßen 
zwingend Aufgaben wahrnehmen und übertragen zu müssen, um seinen 
Pflichten gerecht zu werden. 

In der Folge herrscht Streit darüber, wie delegierbare und nicht delegier-
bare Aufgaben voneinander abzugrenzen sind. Ganz überwiegend wird der 
Leitungsbegriff des § 76 Abs. 1 AktG als ausschlaggebendes Differenzie-
rungskriterium herangezogen: Aus dem Leitungsbegriff sollen nicht delegier-
bare Leitungsaufgaben ableitbar sein. Dabei ist nicht nur unausgegoren, wie 
diese im Einzelnen herauszufiltern sind, der Leitungsbegriff erweist sich 
auch als offene Flanke, um weitere Pflichten zu begründen. So erklären Ver-
treter des Schrifttums mit schwindelerregender Selbstverständlichkeit unter-
schiedlichste Bereiche zu Leitungsaufgaben:9 Prominentestes und pflichten-
intensivstes Beispiel ist die Compliance. Die Einstufung als Leitungsauf-
gabe10 macht neben den Unwägbarkeiten des Pflichteninhalts auch die Auf-
gabenerfüllung zur Unbekannten. Nicht delegierbare Leitungsaufgaben sollen 
zudem die Bereiche „Elektronische Datenverarbeitung“ (EDV) sowie „Infor-

rufen am 25.07.2019; http://www.welt.de/wirtschaft/article146382564/ThyssenKrupp-
verlangt-Schadenersatz-von-Ex-Ma-nagern.html, zuletzt abgerufen am 25.07.2019; 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/buero-special/compli 
ance-die-groessten-skandale-in-deutschen-konzernen/6641352.html, zuletzt abgerufen 
am 25.07.2019; https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/ex-deutsche-boerse-chef-
bafin-fordert-anklage-gegen-kengeter/20811618.html, zuletzt abgerufen am 25.07. 
2019. Vgl. zum Vertrauensverlust gegenüber Vorständen etwa Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 17.11.2016, S. 26 zum Thema Korruption. Dabei ist die Überwachungs-
pflicht durchaus haftungsträchtig: So beruht das Siemens/Neubürger-Urteil des LG 
München  I ZIP 2014, 570, das dem Vorstandsmitglied Heinz-Joachim Neubürger, 
eine Schadensersatzpflicht i. H. v. 15 Mio. Euro auferlegte, maßgeblich auf einer Ver-
letzung der Überwachungspflicht nach erfolgter Aufgabenübertragung. Auch der 
Dieselgate-Vorwurf in der Automobilbranche stützt sich unter anderem auf eine sorg-
faltswidrige Überwachung.

8  Statt aller Koch, in: Hüffer/Koch, § 93 Rn. 46.
9  Hemeling, ZHR 175 (2011), 368, 387 verweist zu Recht darauf, dass es Aufgabe 

des Gesetzgebers sei, Pflichten des Vorstands zu statuieren. 
10  Ganz h. M.; siehe etwa LG München I ZIP 2014, 570, 573; Bürgers, ZHR 179 

(2015), 173, 175 ff.; Bürkle, BB 2005, 565; Fleischer, NZG 2014, 321, 322 ff.; Flei-
scher, CCZ 2008, 1, 3; Goette, ZHR 175 (2011), 388, 392; Hemeling, ZHR 175 
(2011), 368, 370; Koch, in: Hüffer/Koch, § 76 Rn. 11 f.; Kort, in: Großkomm. AktG, 
§ 76 Rn. 36; Link, in: Wachter, § 76 Rn. 9; Seibt, in: K. Schmidt/Lutter, § 76 Rn. 10, 
18; Seyfarth, VorstandsR, § 8 Rn. 39; Spindler, in: Münch. Komm. AktG, § 76 Rn. 17; 
Weber, in: Hölters, § 76 Rn. 28 ff.




